
 
 
 
A8-K 304/1994-202 Graz, 14.4.2005 
Grazer Energieagentur GmbH Voranschlags-, Finanz- und  
Richtlinien für die 8. ordentl. General- Liegenschaftsausschuss: 
versammlung am 10.5.2005 gem. § 87 Berichterstatter: 
Abs.2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, 
Stimmrechtsermächtigung. ..................................... 
 
 
 
 

 
B e r i c h t 

an den 
G e m e i n d e r a t 

 
 
Am 10.5.2005 findet die 8. ordentliche Generalversammlung der Grazer Energie-
agentur GmbH mit folgender Tagesordnung statt: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bericht des Geschäftsführers über den Gang der Geschäfte und die Lage der Ge-

sellschaft im Geschäftsjahr 2004 und in den Monaten Jänner – März 2005 
3. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2004 und des Lageberich-

tes für das Geschäftsjahr 2004 
4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 

und über die zur Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2004 
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2004 
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers 
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 
8. Allfälliges 
 
Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 
130/1967, idF. Nr. 91/2002, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der 
Generalversammlung der Grazer Energieagentur GmbH, Bürgermeister-Stv. Walter 
Ferk, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen. 
 
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2004 der Grazer E-
nergieagentur GmbH wurde durch die Corti & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer, Steu-
er- und Unternehmensberater GmbH, Graz, Andreas-Hofer-Platz 17, erstellt. 
 
Im Folgenden wird der Prüfbericht auszugsweise wiedergegeben: 
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I. Bilanz zum 31.12.2004 
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Zum Bilanzstichtag beträgt das Stammkapital der Gesellschaft € 72.672,83 und wur-
de von den Gesellschaftern in folgender Weise übernommen und voll eingezahlt: 
 
Energie Graz GmbH & CoKG   € 34.519,50  47,5  % 
Stadt Graz     „ 34.519,60  47,5  % 
Steir. Gas-Wärme GmbH     „ 3.633,63    5,0  %
    € 72.672,83 100,0 % 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Umsetzung der zentralen energiepolitischen 
Vorhaben der Stadt Graz im Sinne des kommunalen Energiekonzeptes. 
 
Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für ZRS, Graz unter FN 
166348f als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. 
 
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Jahre 2004 und ist Herr DI Boris Papousek. 
Seine Kompetenzen sind in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung vom 
11.12.1997 festgelegt.  
 
Gem. Punkt IX des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Arbeitsaus-
schuss zu installieren. Seine Aufgabe ist die Beratung der Geschäftsführung. 
Im Berichtsjahr hielt der Arbeitsausschuss drei Sitzungen ab und setzte sich aus fol-
genden Mitgliedern zusammen: 
 
Dr. Karl Niederl (Umweltamt, Magistrat Graz – Vorsitzender) 
DI HTL-Ing. Max Fellner (Grazer Stadtwerke AG) 
Ing. Robert Mark (Energie Graz GmbH & CO KG) 
Dr. Rudolf Ebner (Finanz- und Vermögensdirektion, Magistrat Graz) bis 8.7.2004 
Mag. Ulrike Temmer (Finanz- und Vermögensdirektion, Magistrat Graz) ab 8.7.2004 
Dr. Hans Jaklitsch (Wirtschaftskammer Steiermark) bis 25.2.2004 
Mag. Klaus Gallob (Wirtschaftskammer Steiermark) ab 25.2.2004 
Ing. Anton Hofstetter (Grazer Stadtwerke AG) 
DI Johann Pressl (Arbeiterkammer Steiermark) 
Gerhard Turneretscher (Steirische Gas-Wärme GmbH) 
 
DI Wolfgang Jilek, Landesenergiebeauftragter, wurde am 15.11.2004 in den 
Arbeitsausschuss der Gesellschaft kooptiert. 
 
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2004 durchschnittlich 9 Angestellte und 1 Ar-
beiterin. 
 
Zwischen den Gesellschaftern wurde am 11.Dezember 1997 zur Sicherung der Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft im Interesse der Gesellschafter ein Finanzierungs-
vertrag abgeschlossen. Danach verpflichten sich die Gesellschafter, ihren Beteili-
gungsquoten entsprechend, einen Gesellschafterzuschuss zu leisten, der die Gesell-
schaft in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen Jahresabschluss aufzustellen. 
Diese Verpflichtung bestand für die Höchstdauer von 5 Geschäftsjahren, beginnend 
mit dem Geschäftsjahr 1998 
 
Dieser Vertag wurde im Jahr 2002, einmalig bis Ende 2003 verlängert. Aufgrund des 
positiven Jahresergebnisses 2003 war dieser Gesellschafterzuschuss jedoch nicht 
vonnöten. 
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Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und Bilanzierung sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufge-
stellt. 
 
Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss 2004 nach den Vorschriften des HGB in 
der Fassung des EU-Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz (EU-Ges.RÄG) aufge-
stellt, wobei für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung die allgemeinen Be-
stimmungen der der §§ 195 bis 211 HGB unter Berücksichtigung der ergänzenden 
Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 HGB, für den Anhang die 
§§ 236 – 239 HGB und den Lagebericht §243 HGB beachtet wurden. 
 
 
Die immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen 
sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet und werden, soweit abnutzbar, planmä-
ßig oder falls notwendig, außerplanmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer 
abgeschrieben. 
 
Das Umlaufvermögen wird unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips 
bewertet; die Fristigkeiten der Forderungen betragen weniger als ein Jahr. 
 
Die Rückstellung für Abfertigungen werden finanzmathematisch ermittelt. Folgen-
de Parameter liegen der Ermittlung der Rückstellung zugrunde: Pensionsantrittsalter 
bei Frauen: 58 Jahre, bei Männern 63 Jahre; Zinssatz 4% p.a. Als Fluktuationsab-
schlag werden die ersten drei Dienstjahre angenommen. Die Ermittlung der Zinsen-
komponente erfolgt in der Weise, dass der für die Bewertung der Abfertigungsrück-
stellung verwendete Rechnungszinssatz von 4 % angewendete und in der Gewinn- 
und Verlustrechnung im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen 
wird.  
 
Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge-
wissen Verbindlichkeiten in Höhe jenes Betrages, der nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung erforderlich ist. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fristigkeiten 
liegen unter einem Jahr. 
 
Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens und die Gliederung der Abschrei-
bung der einzelnen Posten ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. 
 
Die noch nicht abrechenbaren Leistungen  wurden zu Herstellungskosten bzw. mit 
dem niedrigeren retrograden Vergleichswert für folgende noch nicht abrechenbare 
Projekte ermittelt: 
 
nhgrottenhof € 410,00 refdoc € 6.345,00 greeneffect € 14.296,00 
nhhebbel € 858,00 optimon € 9.098,00 taskx € 36.413,00 
bucon € 3.376,00 effkas € 12.841,00 feet € 42.741,00 
solinpre € 4.072,00 demohouse € 10.034,00 soltherm € 54.449,00 
leadsm € 4.903,00 tgrmus € 12.704,00 séance € 96.760,00 
irtp € 5.186,00 
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im wesentlichen 
folgende Projekte: demohouse (26,9 T€), dlbau (12,5 T€), effkas (10,2 T€), netz (9,6 
T€), life (7,6 T€), kapfvs (7,4 T€), brauunion (7,2 T€), kirchbach (6,8 T€), ieadsm (6,0 
T€), bucon (6,0 T€), aevgbhkw (3,5 T€), strapamo (1,2 T€) und riwa33 (1,0 T€). Die 
Forderungen aus den Projekten kapfvs und kirchbach wurden mit 7,6 T€ wertberich-
tigt. 
  
Die Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält-
nis besteht, betreffen die Energie Graz GmbH & CO KG (Projekt strabegraz) und die 
Steirische Gas Wärme GmbH (projekte netz, refdoc und thergraf) 
 
In den sonstigen Forderungen und Vermögensgegenständen sind im wesentli-
chen enthalten: Rückforderung von Seminarkosten (0,3 T€), Förderungsbeiträge des 
Bundesministeriums f. Wirtschaft und Arbeit für den Thermoprofit-Congress (7,9 T€) 
sowie im Voraus überwiesene Gehälter für den Monat Jänner 2005 (13,8 T€). 
 
Mit Finanzierungsvertrag vom 11.12.1997 wurde zur Sicherung der Geschäftstätig-
keit die Vereinbarung geschlossen, dass die Gesellschafter gemäß ihrer Beteili-
gungsquoten einen jährlichen Gesellschafterzuschuss zu leisten haben, welcher die 
Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen Jah-
resabschluss aufzustellen. Dieser Vertrag endete im Jahr 2003. Von den im Jahr 
2002 geleisteten Gesellschafterzuschüssen aus 2001 in Höhe von 5,1 T€ wurden 
50,2 T€ zur Abdeckung des Verlustes 2002 verwendet. Der verbleibende Restbetrag 
von 34,8 T€ und der Bilanzgewinn 2003 in Höhe von 11,2 T€ wurden entsprechend 
den Generalversammlungsbeschlüssen der Gewinnrücklage zugeführt. Im Berichts-
jahr wurden € 1.028,15 zur Abdeckung des Verlustes aufgelöst. 
 
In der Position Förderungen sind die folgenden Förderbeträge für noch nicht abge-
schlossene Projekte enthalten: 
 
€   3.810,38 EA Judenburg-Knittelfeld-Murau, Projekt „optimon“ 
€   8.333,00 Land Steiermark, Projekt „tgrmus“ 
€ 19.512,50 Energiereferat Stadt Frankfurt, Projekt „greeneffect“ 
€   8.000,00 Stadt Graz, Projekt „taskx“ 
€ 21.250,00 Energiesysteme der Zukunft, Projekt „taskx“ 
€ 33.333,33 Energiesysteme der Zukunft, Projekt „feet“ 
€ 23.500,00 Arge Erneuerbare Energie, Projekt „soltherm“ 
€ 23.524,00 Land Steiermark, Projekt „soltherm“ 
€ 29.156,00 Rete Nazionale delle Agenzie, Projekt „seance“ 
€ 37.000,00 Stadt Graz, Projekt “seance” 
 
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für die Prüfung und Veröf-
fentlichung des Jahresabschlusses (2,5 T€), Beratung, Telefon- und Internetgebüh-
ren (0,5 T€), nicht verrechnete Leistungen der Projekte „laudon“ (0,7 T€), „nhvinzenz“ 
(1,0 T€),“tgrmus“ (2,8 T€), „tpmark“ (10 T€) und „tpini“ (17 T€), gewährte Fortbil-
dungsmaßnahmen für den Geschäftsführer (14,7 T€), sowie Rückstellungen für Zeit-
guthaben (0,1 T€) und nicht konsumierte Urlaube (31,1 T€). 
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In den erhaltenen Anzahlungen sind Zahlungen für noch nicht abgeschlossene Pro-
jekte enthalten. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im wesentli-
chen: Verbindlichkeiten an: Trigon (2,2 T€), Solid (4,9 T€), Arsenal Research (6,6 
T€), IFZ (6,9 T€), DDI Bleyl (10,6 T€) und Grazer Stadtwerke AG (11,5 T€) 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: 
a) aus Steuern (21,3 T€) 
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit (13,9 T€) 
c) übrige (0,1 T€) 
 
Unter den Haftungsverhältnissen sind mögliche Inanspruchnahmen aus Haftungs-
kreditzusagen für Projektanzahlungen der Europäischen Kommission, Brüssel (Pro-
jekt: greeneffect: 11,2 T€, Projekt: seance: 29,2 T€) sowie eine Bankgarantie für die 
Real-Consult GmbH, Wien (5,9 T€) betreffend der angemieteten Büroräumlichkeiten 
erfasst. 
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II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 
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Die Umsatzerlöse in Höhe von 287,6 T€ enthalten Erlöse für folgende Projekte: 
 
jrneu € 308,00 wibesturz € 1.680,00 dlbau € 10.400,00 
ehf04 € 390,00 greenbox € 1.865,00 brauunion € 12.000,00 
graf6062 € 650,00 strabegraz € 2.969,00 netz € 12.000,00 
grazerstr € 850,00 aevgbhkw € 3.680,00 wämag € 12.530,00 
riwa33 € 850,00 skdiesel € 4.265,00 städtbu € 17.500,00 
graf 913 € 950,00 mark € 6.000,00 ecofacility € 27.363,37 
strapamo € 1.000,00 pools € 6.040,00 zeltweg € 34.500,00 
klopstock € 1.150,00 thermografie € 7.409,00 meels € 111.116,04 
kapellenstr € 1.635,00 kapfvs € 8.519,21 
 
 
Die Veränderung des Bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen er-
rechnet sich aus der Differenz der Auflösung für die im Berichtsjahr abgeschlossenen 
Projekte (179,7 T€) und den aufgrund einer retrograden Vergleichswertrechnung be-
werteten noch nicht abrechenbaren Leistungen (204,7 T€). 
 
In den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen ist die Auflösung der 
Rückstellung für Leistungen der Projekte „kirchbach“ (4,0 T€), „herberstein“ (4,4 T€) 
und „kekakt“ (5,5 T€) enthalten 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten vorwiegend Förderungsgelder für 
die Projekte conzuk (105,5 T€], tpini (64,6 T€), tpmark (57,1 T€), tpnetz(28,0T€)  
sowie weiterverrechnete Reisespesen (3,8 T€). 
 
In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind an wesenlichen Pos-
ten enthalten: Fremdleistungen (129,6 T€), Reisespesen, Seminar- und Ausbildungs-
kosten (27,3 T€), Mieten (19,2 T€), Büromaterial, Drucksorten (6,9 T€), Fernsprech- 
und Internetgebühren (7,5 T€), Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (6,2 T€) 
und Prüfungs- und Beratungskosten (4,0 T€). 
 
 
 
III. Bestätigungsvermerk 
 
Die Corti & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater 
GmbH, Graz, Andreas-Hofer-Platz 17, hat den Jahresabschluss 2004 geprüft und 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemä-
ßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss.“ 
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IV. Verwendung des Bilanzergebnisses 2004 
 
Der Jahresabschluss 2004 weist ein Bilanzergebnis von 0.- Euro aus. Dieses wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
V. Entlastung des Geschäftsführers 
 
Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen dem 
Geschäftsführer der Grazer Energie Agentur GmbH, DI Boris Papousek, die Entlas-
tung für das Geschäftsjahr 2004 zu erteilen.  
 
 
VI. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 
 
Es wird vorgeschlagen, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 die Corti & 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater GmbH, Graz, 
Andreas-Hofer-Platz 17, zu bestellen. 
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VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 
2004
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Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Voranschlags,-  Finanz- und 
Liegenschaftsausschuss den  
 

A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 
1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 91/2002, beschließen: 
 
Der Vertreter der Stadt Graz, Bürgermeister-Stellvertreter Walter Ferk, wird ermäch-
tigt, in der am 10.5.2005 stattfindenden 8. ordentlichen Generalversammlung der 
Grazer Energieagentur GmbH, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen: 
 
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 

und über die zur Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2004 
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2004 
3. Entlastung des Geschäftsführers 
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 
 
 
Die Bearbeiterin:          Der Abteilungsvorstand: 
 
 
Mag. Ulrike Temmer                  Dr. Karl Kamper 
 

 
 

Der Finanzreferent: 
 
 

StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler 
 

 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsschusses  
am ....................... 
 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 
 
 
 

 


